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PROVISORISCHE VERSION – ES GILT NUR DIE 
VERSION DER AMTL. RECHTSSAMMLUNG AS 
Tierschutzverordnung 
(TSchV)  
vom  

 
Der Schweizerische Bundesrat, 
gestützt auf Artikel 32 Absatz 1 des Tierschutzgesetzes vom 16. Dezember 20051 
(TSchG), 
verordnet: 

1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 Gegenstand 
Diese Verordnung regelt den Umgang mit Wirbeltieren, Kopffüsslern 
(Cephalopoda) und Panzerkrebsen (Reptantia), ihre Haltung und Nutzung sowie 
Eingriffe an ihnen. 

Art. 2 Begriffe  
1 Es werden folgende Tierkategorien nach Domestikationsstatus unterschieden: 

a. Haustiere: domestizierte Tiere der Pferde-, Rinder-, Schweine-, Schaf- und 
Ziegengattung, ausgenommen die exotischen Arten; domestizierte Yaks und 
Wasserbüffel; Lamas und Alpakas; Hauskaninchen, Haushunde und 
Hauskatzen; Haustauben sowie Hausgeflügel wie Haushühner, Truthühner, 
Perlhühner, Hausgänse und Hausenten;  

b. Wildtiere: Wirbeltiere, ausser den Haustieren sowie Kopffüssler und 
Panzerkrebse.  

2 Es werden folgende Tierkategorien nach Nutzungsart unterschieden:  
a. Nutztiere: Tiere von Arten, die direkt oder indirekt zur Produktion von 

Lebensmitteln oder für eine bestimmte andere Leistung gehalten werden 
oder dafür vorgesehen sind;  

b. Heimtiere: Tiere, die aus Interesse am Tier oder als Gefährten im Haushalt 
gehalten werden oder die für eine solche Verwendung vorgesehen sind;  

c. Versuchstiere: Tiere, die in Tierversuchen eingesetzt werden oder zur 
Verwendung in Tierversuchen vorgesehen sind.  

3 Im Sinne dieser Verordnung gelten als: 
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a. Gewerbsmässigkeit: Handeln mit und Halten, Betreuen oder Züchten von 
Tieren mit der Absicht, für sich oder für Dritte ein Einkommen oder einen 
Gewinn zu erzielen oder die eigenen Unkosten oder die Unkosten Dritter zu 
decken; die Gegenleistung muss dabei nicht in Geld erfolgen;  

b. Nutzungsänderung: Einrichtung eines Haltungssystems in bestehenden 
Gebäuden, Einrichtung eines Haltungssystems für Tiere einer anderen 
Tierart oder einer anderen Kategorie derselben Tierart oder Einrichtung 
eines neuen Haltungssystems für Tiere derselben Kategorie; 

c. Auslauf: freie Bewegung im Freien, bei der das Tier ungehindert durch 
Fesseln, Zügel, Leinen, Geschirr, Stricke, Ketten oder dergleichen über die 
Schrittart, die Richtung und die Geschwindigkeit seiner Fortbewegung 
selber bestimmen kann; 

d. Boxe: Gehege in einem Raum; 
e. Gehege: umgrenzter Bereich, in dem Tiere gehalten werden, einschliesslich 

Auslaufflächen, Käfigen, Volieren, Terrarien, Aquarien, Aufzuchtbecken 
und Fischteichen;  

f. Auslauffläche: Weide oder für den täglichen Auslauf wettertauglich 
eingerichtetes Gehege; 

g. Unterkunft: überdachte Einrichtungen wie Unterstände, Ställe oder Hütten, 
in denen Tiere gehalten werden oder in die sich Tiere zum Schutz vor der 
Witterung zurückziehen können; 

h. Zwinger: Gehege im Freien mit einer Unterkunft oder einem stets 
zugänglichen zusätzlichen Bereich in einem Gebäude; 

i. Züchten: das gezielte Verpaaren von Tieren im Hinblick auf ein Zuchtziel, 
das Vermehren ohne Zuchtziel sowie das Erzeugen von Tieren mittels 
künstlicher Reproduktionsmethoden; 

j. Zuchtziel: Ausprägung aller durch Selektion angestrebten inneren und 
äusseren Merkmale eines Tieres;  

k. belastete Mutante: Tier, das genetisch bedingt Schmerzen oder Leiden 
erfährt, Schäden aufweist, in Angst lebt oder anderweitig einen 
tiefgreifenden Eingriff in seine Erscheinung oder seine Fähigkeiten erleidet. 
Die belastende Mutation kann spontan entstanden, physikalisch oder 
chemisch induziert sowie gentechnisch verursacht sein; 

l. belastete Linie oder belasteter Stamm: Zuchtlinien oder Stämme, die 
belastete Mutanten umfassen oder bei deren Zucht Tiere übermässig 
instrumentalisiert werden;  

m. Versuchstierhaltung: Tierhaltung, die Versuchstiere hält, züchtet oder mit 
ihnen handelt; 

n. Schlachten: Töten von Tieren zum Zwecke der Lebensmittelgewinnung; 
o. Nutzung:  
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1. von Pferden: die Arbeit unter dem Sattel, an der Hand oder im Geschirr 
sowie die Bewegung durch die Führmaschine, 

2. von Hunden: der Einsatz zu einem anderen Zweck als die Begleitung von 
Personen,  

3. von anderen Tieren: der gewerbsmässige Einsatz eines Produkts oder einer 
Verhaltenseigenschaft des Tieres; 

p. Pferde: die domestizierten Tiere der Pferdegattung, das heisst Pferde, Ponys, 
Esel, Maultiere, Maulesel; 

q. Jungpferde: abgesetzte Fohlen bis zum Beginn der regelmässigen Nutzung, 
aber längstens bis zum Alter von 30 Monaten; 

r. Rinder: domestizierte Tiere der Rindergattung einschliesslich Yaks und 
Wasserbüffel; 

s. Tierheim: Tierhaltung, in der Tiere in Pension genommen werden oder 
Verzichttiere und herrenlose Tiere betreut werden; 

t. E-Tierversuche: elektronisches Informationssystem von Bund und Kantonen 
zur Verwaltung der Tierversuche in der Schweiz;  

u. BVET: Bundesamt für Veterinärwesen. 
4 Die Begriffe Sömmerungsgebiet, Berggebiet und Standardarbeitskraft sind im 
Sinne der Landwirtschaftsgesetzgebung zu verstehen. 
5 Neubauten oder Gebäude, die eine Nutzungsänderung erfahren haben, sowie 
Anbauten, die neu gebaut oder erweitert werden, gelten in dieser Verordnung als neu 
eingerichtet. 
 
2. Kapitel: Tierhaltung und Umgang mit Tieren 
1. Abschnitt: Allgemeine Tierhaltungsvorschriften 

Art. 3 Tiergerechte Haltung  
1 Tiere sind so zu halten, dass ihre Körperfunktionen und ihr Verhalten nicht gestört 
werden und ihre Anpassungsfähigkeit nicht überfordert wird. 
2 Unterkünfte und Gehege müssen mit geeigneten Futter-, Tränke-, Kot- und 
Harnplätzen, Ruhe- und Rückzugsorten mit Deckung, Beschäftigungsmöglichkeiten, 
Körperpflegeeinrichtungen und Klimabereichen versehen sein.  
3 Fütterung und Pflege sind angemessen, wenn sie nach dem Stand der Erfahrung 
und den Erkenntnissen der Physiologie, Verhaltenskunde und Hygiene den 
Bedürfnissen der Tiere entsprechen. 
4 Tiere dürfen nicht dauernd angebunden gehalten werden. 
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Art. 4 Fütterung 
1 Tiere sind regelmässig und ausreichend mit geeignetem Futter und mit Wasser zu 
versorgen. Werden Tiere in Gruppen gehalten, so muss die Tierhalterin oder der 
Tierhalter dafür sorgen, dass jedes Tier genügend Futter und Wasser erhält. 
2 Den Tieren ist die mit der Nahrungsaufnahme verbundene arttypische 
Beschäftigung zu ermöglichen. 
3 Lebende Tiere dürfen nur für Wildtiere als Futter verwendet werden. 
Voraussetzung dafür ist, dass das Wildtier normales Fang- und Tötungsverhalten 
zeigt und: 

a. die Ernährung nicht mit toten Tieren oder anderem Futter sichergestellt 
werden kann; 

b. eine Auswilderung vorgesehen ist; oder 
c. Wildtier und Beutetier in einem gemeinsamen Gehege gehalten werden, 

wobei das Gehege auch für das Beutetier tiergerecht eingerichtet sein muss. 

Art. 5 Pflege 
1 Die Tierhalterin oder der Tierhalter muss das Befinden der Tiere und den Zustand 
der Einrichtungen so oft wie nötig überprüfen. Sie oder er muss Mängel an den 
Einrichtungen, die das Befinden der Tiere beeinträchtigen, unverzüglich beheben 
oder geeignete Massnahmen zum Schutz der Tiere treffen. 
2 Die Pflege soll Krankheiten und Verletzungen vorbeugen. Die Tierhalterin oder 
der Tierhalter ist dafür verantwortlich, dass kranke oder verletzte Tiere unverzüglich 
ihrem Zustand entsprechend untergebracht, gepflegt und behandelt oder getötet 
werden. Die dafür notwendigen Einrichtungen müssen im Bedarfsfall innerhalb 
nützlicher Frist zur Verfügung stehen. Die Tiere müssen für tierärztliche oder 
sonstige Behandlungen sicher fixiert werden können. 
3 Das arttypische Körperpflegeverhalten darf durch die Haltung nicht unnötig 
eingeschränkt werden. Soweit es eingeschränkt wird, muss es durch Pflege ersetzt 
werden. 
4 Hufe, Klauen, Nägel und Krallen sind soweit nötig regelmässig und fachgerecht zu 
pflegen und zu beschneiden. Hufe sind soweit nötig fachgerecht zu beschlagen. 

Art. 6 Schutz vor Witterung 
Die Tierhalterin oder der Tierhalter sorgt für den notwendigen Schutz der Tiere, die 
sich der Witterung nicht anpassen können. 

Art. 7 Unterkünfte, Gehege, Böden 
1 Unterkünfte und Gehege müssen so gebaut und eingerichtet sein, dass: 

a. die Verletzungsgefahr für die Tiere gering ist; 
b. die Gesundheit der Tiere nicht beeinträchtigt wird; und 
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c. die Tiere nicht entweichen können.  
2 Unterkünfte und Gehege müssen so gebaut und eingerichtet und so geräumig sein, 
dass sich die Tiere darin arttypisch verhalten können. 
3 Böden müssen so beschaffen sein, dass die Gesundheit der Tiere nicht 
beeinträchtigt wird. 

Art. 8 Standplätze, Boxen, Anbindevorrichtungen 
1 Standplätze, Boxen und Anbindevorrichtungen müssen so gestaltet sein, dass sie 
nicht zu Verletzungen führen und die Tiere arttypisch stehen, sich hinlegen, ruhen 
und aufstehen können. 
2 Seile, Ketten, Halsbänder und ähnliche Anbindevorrichtungen sind regelmässig zu 
überprüfen und den Körpermassen der Tiere anzupassen. 

Art. 9 Gruppenhaltung 
1 Als Gruppenhaltung gilt die Haltung von mehreren Tieren einer oder mehrerer 
Arten in einer Unterkunft oder in einem Gehege, bei der sich jedes Tier frei bewegen 
kann. 
2 Die Tierhalterin oder der Tierhalter muss bei der Gruppenhaltung:  

a. dem Verhalten der einzelnen Arten und der Gruppe Rechnung tragen; 
b. soweit nötig für Ausweich- und Rückzugsmöglichkeiten sorgen; und 
c. für Tiere, die zeitweilig einzeln leben, sowie für unverträgliche Tiere 

separate Unterkünfte oder Absperrgehege bereitstellen. 

Art. 10 Mindestanforderungen 
1 Unterkünfte und Gehege müssen den Mindestanforderungen nach den 
Anhängen 1-3  entsprechen. 
2 Werden an Haltungssystemen Instandhaltungsmassnahmen vorgenommen, die 
über den Ersatz einzelner Elemente der Stalleinrichtung hinausgehen, so ist zu 
prüfen, ob sich der Raum so aufteilen lässt, dass für Standplätze, Liegeboxen, 
Liegebereiche, Laufgänge, Fressplätze und Fressplatzbereiche die in Anhang 1 
genannten Mindestanforderungen für neu eingerichtete Ställe eingehalten werden.  
3 Die kantonale Fachstelle kann in den in Absatz 2 genannten Fällen Abweichungen 
von den Mindestanforderungen bewilligen. Sie berücksichtigt dabei den der 
Tierhalterin oder dem Tierhalter entstehenden Aufwand und das Wohlergehen der 
Tiere. 

Art. 11 Raumklima 
1 In Räumen und Innengehegen muss ein den Tieren angepasstes Klima herrschen. 
2 Bei geschlossenen Räumen mit künstlicher Lüftung muss die Frischluftzufuhr auch 
bei Ausfall der Anlage gesichert sein. 
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Art. 12 Lärm 
Tiere dürfen nicht über längere Zeit übermässigem Lärm ausgesetzt sein. 

Art. 13  Soziallebende Arten 
Tieren soziallebender Arten sind angemessene Sozialkontakte mit Artgenossen zu 
ermöglichen.  

Art. 14 Abweichungen von Tierhaltungsvorschriften 
Abweichungen von Tierhaltungsvorschriften sind ausnahmsweise zulässig, soweit 
sie erforderlich sind, um die Heilung von Krankheiten und Verletzungen oder die 
Einhaltung seuchenpolizeilicher Vorschriften sicherzustellen. 
 
2. Abschnitt:  
Ausnahmen von der Pflicht zur Schmerzausschaltung nach  
Artikel 16 TSchG 

Art. 15 
1 Eine Schmerzausschaltung ist für Eingriffe nicht erforderlich, wenn sie nach 
tierärztlichem Urteil unzweckmässig oder aus medizinischen Gründen nicht 
durchführbar erscheint. 
2 Fachkundige Personen dürfen folgende Eingriffe ohne Schmerzausschaltung 
vornehmen: 

a. das Kürzen des Schwanzes bei Lämmern bis zum Alter von sieben Tagen; 
der Schwanzstummel muss After und Zucht bedecken; 

b. das Absetzen der Afterkrallen an den Hinterläufen bei Welpen bis zum Alter 
von vier Tagen;  

c. das Touchieren der Schnäbel beim Hausgeflügel; 
d. das Kürzen der Zehen und Sporen bei männlichen Küken, die für die Zucht 

von Mastpoulets und Legehennen vorgesehen sind; 
e. das Markieren von Tieren, ausgenommen das Tätowieren von Hunden und 

Katzen und das Markieren von Fischen; 
f. das Abschleifen der Zahnspitzen bei Ferkeln. 

3 Als fachkundig gelten Personen, die sich unter kundiger Anleitung und Aufsicht 
die notwendigen Kenntnisse und die praktische Erfahrung mit einem Eingriff 
aneignen konnten, und diesen regelmässig vornehmen. 
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3. Abschnitt: Verbotene Handlungen 

Art. 16 Verbotene Handlungen bei allen Tierarten 
1 Das Misshandeln, Vernachlässigen oder unnötige Überanstrengen von Tieren ist 
verboten. 
2 Namentlich sind verboten: 

a. das Töten von Tieren auf qualvolle Art; 
b.  das Schlagen von Tieren auf Augen oder Geschlechtsteile und das Brechen 

oder Quetschen des Schwanzes; 
c. das Töten von Tieren aus Mutwillen, insbesondere das Abhalten von 

Schiessen auf zahme oder gefangen gehaltene Tiere; 
d. das Veranstalten von Kämpfen zwischen oder mit Tieren, bei denen Tiere 

gequält oder getötet werden; 
e. das Verwenden von Tieren zur Schaustellung, zur Werbung, zu 

Filmaufnahmen oder zu ähnlichen Zwecken, wenn damit für das Tier 
offensichtlich Schmerzen, Leiden oder Schäden verbunden sind; 

f. das Aussetzen oder Zurücklassen eines Tieres in der Absicht, sich seiner zu 
entledigen; 

g. das Verabreichen von Stoffen und Erzeugnissen zum Zweck der 
Leistungsbeeinflussung oder der Änderung der äusseren Erscheinung, wenn 
dadurch die Gesundheit oder das Wohlergehen der Tiere beeinträchtigt 
werden; 

h. das Teilnehmen an Wettbewerben und sportlichen Anlässen mit Tieren, bei 
denen verbotene Stoffe oder Erzeugnisse nach den für die Sportverbände 
massgebenden Listen eingesetzt werden; 

i. das Vornehmen oder Unterlassen von Handlungen am Tier im Hinblick auf 
Ausstellungen, wenn dadurch dem Tier Schmerzen oder Schäden zufügt 
werden oder sein Wohlergehen auf andere Weise beeinträchtigt wird; 

j. sexuell motivierte Handlungen mit Tieren; 
k. der Paketversand von Tieren; 
l. die vorübergehende Ausfuhr von Tieren zur Vornahme von verbotenen 

Handlungen und ihre Wiedereinfuhr. 
3 Die kantonale Behörde kann die Veranstalterinnen und Veranstalter von 
Wettbewerben und sportlichen Wettkämpfen dazu verpflichten, Dopingkontrollen 
bei den Tieren durchzuführen, oder beim nationalen Sportverband beantragen, dass 
solche Kontrollen durchgeführt werden. Die Kosten gehen zu Lasten der 
Veranstalterinnen und Veranstalter. 

wmuellhaupt
Linien



Tierschutzverordnung  

 9

f. das Rupfen am lebenden Tier. 

Art. 21 Verbotene Handlungen bei Pferden 
Bei Pferden sind zudem verboten: 

a. das Coupieren der Schwanzrübe; 
b. das Erzeugen einer unnatürlichen Hufstellung, das Verwenden schädlicher 

Hufbeschläge und das Anbringen von Gewichten im Hufbereich; 
c. das Antreiben oder Bestrafen mit elektrisierenden Geräten, wie 

stromführenden Sporen, Gerten oder Viehtreibern; 
d. der sportliche Einsatz von Pferden mit durchtrennten oder unempfindlich 

gemachten Beinnerven, mit überempfindlich gemachter Haut an den 
Gliedmassen oder mit an den Gliedmassen angebrachten 
schmerzverursachenden Hilfsmitteln; 

e. das Entfernen der Tasthaare; 
f. das Anbinden der Zunge. 

Art. 22 Verbotene Handlungen bei Hunden 
1 Bei Hunden sind zudem verboten: 

a. das Coupieren der Rute und der Ohren sowie operative Eingriffe zur 
Erzeugung von Kippohren; 

b. die Einfuhr von Hunden mit coupierten Ohren oder Ruten;  
c. das Zerstören der Stimmorgane oder das Anwenden anderer Mittel zur 

Verhinderung von Laut- und Schmerzensäusserungen; 
d. das Verwenden lebender Tiere, um Hunde abzurichten oder auf Schärfe zu 

prüfen, ausgenommen das Abrichten und Prüfen von Bodenhunden am 
Kunstbau nach Artikel 75 sowie die Ausbildung von Herdenschutz- und 
Treibhunden; 

e. das Anpreisen, Verkaufen, Verschenken oder Ausstellen von Hunden mit 
coupierten Ohren oder Ruten, sofern diese den Eingriff unter Verletzung der 
schweizerischen Tierschutzbestimmungen erlitten haben. 

2 Hunde mit coupierten Ohren oder Ruten dürfen von ausländischen Halterinnen und 
Haltern für Ferien oder andere Kurzaufenthalte vorübergehend in die Schweiz 
verbracht sowie als Übersiedlungsgut eingeführt werden. Solche Hunde dürfen in 
der Schweiz nicht angepriesen, verkauft, verschenkt oder an Ausstellungen gezeigt 
werden. 

Art. 23 Verbotene Handlungen bei Fischen und Panzerkrebsen 
1 Bei Fischen und Panzerkrebsen sind zudem verboten: 

a. das Angeln mit der Absicht, die Fische wieder frei zu lassen; 
b. die Verwendung von lebenden Köderfischen; 
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b. das Züchten von Tieren mit Abweichungen vom arttypischen Verhalten, die 
das Zusammenleben mit Artgenossen erheblich erschweren oder 
verunmöglichen. 

4 Die Tierhalterin oder der Tierhalter muss die zumutbaren Massnahmen treffen, um 
zu verhindern, dass sich die Tiere übermässig vermehren. 

Art. 26 Reproduktionsmethoden 
1 Reproduktionsmethoden dürfen nicht dazu angewandt werden, um einen Mangel 
im natürlichen Fortpflanzungsverhalten einer Population zu überbrücken.  
2 Absatz 1 gilt nicht für die Besatzfischzucht.  

Art. 27 Anwendung künstlicher Reproduktionsmethoden 
1 Wer künstliche Reproduktionsmethoden anwendet, muss über ein Diplom als 
Tierärztin oder Tierarzt oder über den Fähigkeitsausweis des BVET nach Artikel 51 
Absatz 1 Buchstabe c der Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)3 als 
Besamungstechnikerin oder Besamungstechniker verfügen. 
2 Wer ausschliesslich im eigenen Bestand besamt, muss über einen 
Fähigkeitsausweis als Eigenbestandsbesamer nach Artikel 51 Absatz 1 Buchstabe a 
TSV verfügen. 
3 In der Speise- und Besatzfischzucht müssen Personen, die künstliche 
Reproduktionsmethoden anwenden, eine Ausbildung nach Artikel 196 nachweisen.  

Art. 28 Zucht von Hunden und Katzen 
1 Das gezielte Verpaaren von Haushunden und -katzen mit Wildtieren ist verboten. 
2 Bei der Zucht von Hunden ist die Selektion unter Berücksichtigung des 
Einsatzzweckes darauf auszurichten, Hunde mit ausgeglichenem Charakter, guter 
Sozialisierbarkeit sowie geringer Aggressionsbereitschaft gegenüber Menschen und 
Tieren zu erhalten. 
3 Zeigt ein Hund ein Übermass an Aggressionsverhalten oder Ängstlichkeit, so ist er 
von der Zucht auszuschliessen.  

Art. 29 Zuchtvorschriften 
Das BVET kann Vorschriften technischer Art über die Zucht von Tierarten, Rassen, 
Stämmen oder Zuchtlinien mit bestimmten Merkmalen erlassen. 

Art. 30 Bestandeskontrolle bei gewerbsmässiger Zucht von Heimtieren, 
Nutzhunden und Wildtieren 

1 Wer gewerbsmässig Heimtiere, Nutzhunde oder Wildtiere züchtet, muss eine 
Bestandeskontrolle führen.  

 
3  SR 916.401 
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d. für Enten und Gänse: eine Schwimmgelegenheit; 
e. für Haustauben ohne permanenten Freiflug: wöchentlich mindestens eine 

Badegelegenheit mit frischem Wasser. 
4 Die Einrichtungen müssen für die Tiere leicht erreichbar sein. 

Art. 67 Beleuchtung 
1 In Räumen für Hausgeflügel darf die Beleuchtungsstärke tagsüber 5 Lux nicht 
unterschreiten, ausgenommen in Ruhe- und Rückzugsbereichen sowie in 
Legenestern. 
2 Während der Dunkelphase kann in der Mast- und Mastelterntierhaltung eine 
Orientierungsbeleuchtung mit einer Lichtstärke von weniger als 1 Lux eingesetzt 
werden. 
3 Bei Auftreten von Kannibalismus darf die Beleuchtungsstärke vorübergehend 
unter 5 Lux gesenkt und auf Tageslicht verzichtet werden. Die Reduktion der 
Beleuchtungsstärke sowie der Verzicht auf Tageslicht sind umgehend der 
kantonalen Behörde zu melden. 
 
10. Abschnitt: Haushunde 

Art. 68 Anforderungen bei der Hundehaltung 
1 Personen, die einen Hund erwerben wollen, müssen vor dem Erwerb einen 
Sachkundenachweis über ihre Kenntnisse betreffend die Haltung von Hunden und 
den Umgang mit ihnen erbringen, sofern sie nicht nachweislich schon einen Hund 
gehalten haben. 
2 Innerhalb eines Jahres nach Erwerb eines Hundes hat die für die Betreuung 
verantwortliche Person den Sachkundenachweis zu erbringen, dass der Hund in 
Alltagssituationen kontrolliert geführt werden kann. Davon ausgenommen sind 
Personen mit einer Befähigung als: 

a. Ausbilderin oder Ausbilder für Hundehalterinnen und Hundehalter nach 
Artikel 203;  

b. Spezialistin oder Spezialist zur Abklärung von Verhaltensauffälligkeiten bei 
Hunden.  

Art. 69   Einsatz von Hunden 
1 Entsprechend dem Einsatzzweck wird unterschieden zwischen:  

a. Nutzhunden; 
b. Begleithunden;  
c. Hunden für Tierversuche.  

2 Als Nutzhunde gelten: 
a. Diensthunde; 
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b. Blindenführhunde; 
c. Behindertenhunde; 
d. Rettungshunde; 
e. Herdenschutzhunde;  
f. Treibhunde; 
g. Jagdhunde. 

3 Diensthunde sind Hunde, die in der Armee, beim Grenzwachtkorps oder bei der 
Polizei eingesetzt werden oder dafür vorgesehen sind. 

Art. 70 Sozialkontakt 
1 Hunde müssen täglich ausreichend Kontakt mit Menschen und, soweit möglich, 
mit anderen Hunden haben.  
2 In Boxen oder Zwingern sind Hunde paarweise oder in Gruppen zu halten, 
ausgenommen unverträgliche Tiere. Steht kein geeigneter Artgenosse zur 
Verfügung, so können Hunde für kurze Zeit allein gehalten werden. 
3 Für Nutzhunde sind die Kontakte mit Menschen und anderen Hunden dem 
Einsatzzweck anzupassen.  
4 Welpen dürfen frühestens im Alter von 56 Tagen von der Mutter oder der Amme 
getrennt werden.  
5 Mutter- oder Ammenhündinnen müssen sich von ihren Welpen zurückziehen 
können.  

Art. 71 Bewegung 
1 Hunde müssen täglich im Freien und entsprechend ihrem Bedürfnis ausgeführt 
werden. Soweit möglich sollen sie sich dabei auch unangeleint bewegen können. 
2 Können sie nicht ausgeführt werden, so müssen sie täglich Auslauf haben. Der 
Aufenthalt im Zwinger oder an der Laufkette gilt nicht als Auslauf. 
3 Angebunden gehaltene Hunde müssen sich während des Tages mindestens 5 
Stunden frei bewegen können. In der übrigen Zeit müssen sie sich in einem Bereich 
von mindestens 20 m2 an einer Laufkette bewegen können. Sie dürfen nicht mit 
einem Zughalsband angebunden werden. 

Art. 72 Unterkunft, Böden 
1 Für Hunde, die im Freien gehalten werden, müssen eine Unterkunft und ein 
geeigneter Liegeplatz vorhanden sein. Ausgenommen sind Herdenschutzhunde, 
während sie eine Herde bewachen.  
2 Hunden muss geeignetes Liegematerial zur Verfügung stehen. 
3 Hunde dürfen nicht auf perforierten Böden gehalten werden. 
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4 Bei Boxenhaltung und bei Zwingerhaltung müssen die Gehege den Anforderungen 
nach Anhang 1 Tabelle 10 entsprechen. Für jeden Hund müssen eine erhöhte 
Liegefläche und eine Rückzugsmöglichkeit vorhanden sein. In begründeten Fällen 
kann auf die Rückzugsmöglichkeit verzichtet werden. 
5 Nebeneinander liegende Zwinger oder Boxen müssen mit geeigneten Sichtblenden 
versehen sein. 

Art. 73 Umgang mit Hunden 
1 Aufzucht und Erziehung der Hunde sowie der Umgang mit ihnen müssen die 
Sozialisierung gegenüber Artgenossen und Menschen sowie die Gewöhnung an die 
Umwelt gewährleisten. Für Nutzhunde ist die Sozialisierung dem Einsatzzweck 
anzupassen.  
 2 Beim Umgang mit Hunden sind Strafschüsse, das Verwenden von 
Stachelhalsbändern und übermässige Härte, wie das Schlagen mit harten 
Gegenständen, verboten. Verhaltenskorrekturmassnahmen müssen der Situation 
angepasst erfolgen. 
3 Zum Ziehen dürfen nur geeignete Hunde verwendet werden. Ungeeignet sind 
insbesondere kranke, hochträchtige oder säugende Tiere. Die Hunde sind in 
geeignete Geschirre einzuspannen. 

Art. 74 Ausbildung im Schutzdienst 
1 Die Schutzdienstausbildung ist gestattet mit: 

a. Diensthunden;  
b. Hunden, die für sportliche Schutzdienstwettkämpfe vorgesehen sind.  

2 Die Schutzdienstausbildung von Sporthunden darf nur von Organisationen 
durchgeführt werden, die vom BVET dafür anerkannt sind. Die Organisationen 
müssen den Nachweis erbringen, dass nur Hunde mit korrekter Grundausbildung zur 
Schutzdienstausbildung zugelassen werden und dass die Hundeführerinnen und 
Hundeführer über einen einwandfreien Leumund verfügen. Die Ausbildung darf nur 
unter Aufsicht und im Beisein von ausgebildeten Helferinnen und Helfern erfolgen. 
Das Ausbildungs- und Prüfungsreglement ist vom BVET zu genehmigen.  
3 In der Ausbildung von Diensthunden können in begründeten Fällen Softstöcke 
eingesetzt werden. 

Art. 75 Ausbildung von Jagdhunden 
1 Bodenhunde dürfen nur an einem Kunstbau abgerichtet und geprüft werden, der 
von der kantonalen Behörde bewilligt worden ist. 
2 Der Kunstbau wird bewilligt, wenn:  

a. die horizontalen Röhren und die Kessel an jeder Stelle abdeckbar sind; 
b. die Bewegungen von Fuchs und Hund sich durch besondere Vorrichtungen 

überwachen lassen; und  
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c. das Schiebersystem so angelegt ist und bedient werden kann, dass ein direkter 
Kontakt zwischen Hund und Fuchs ausgeschlossen ist. 

3 Jede Veranstaltung, bei der Bodenhunde am Kunstbau abgerichtet oder geprüft 
werden, ist der kantonalen Behörde zu melden. Diese sorgt für die ständige 
Überwachung der Veranstaltung. Sie kann die Zahl der Kunstbaue und der 
Veranstaltungen begrenzen. 

Art. 76 Hilfsmittel und Geräte 
1 Hilfsmittel dürfen nicht derart verwendet werden, dass dem Tier Verletzungen oder 
erhebliche Schmerzen zugefügt werden oder dass es stark gereizt oder in Angst 
versetzt wird. 
2 Die Verwendung von Geräten, die elektrisieren, für den Hund sehr unangenehme 
akustische Signale aussenden oder mittels chemischer Stoffe wirken, ist verboten.  
3 Auf Gesuch hin kann die kantonale Behörde Personen, die sich über die 
notwendigen Fähigkeiten ausweisen, die Verwendung von solchen Geräten 
ausnahmsweise zu therapeutischen Zwecken bewilligen. Die Befähigung ist durch 
die kantonale Behörde zu prüfen. Das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement 
(EVD) legt nach Anhörung der Kantone in der Prüfungsverordnung Inhalt und Form 
fest. 
4 Wer bewilligungspflichtige Geräte einsetzt, muss jeden Geräteeinsatz 
dokumentieren und auf Ende Kalenderjahr der kantonalen Behörde eine 
Zusammenstellung aller Einsätze einreichen. Anzugeben sind: 

a. Datum jedes Einsatzes; 
b. Grund des Einsatzes; 
c. Auftraggeberin oder Auftraggeber; 
d. Signalement und Markierung des Hundes; 
e. Ergebnis des Geräteeinsatzes. 

5 Hilfsmittel, die zur Verhinderung von Bissen um den Fang des Hundes platziert 
sind, müssen anatomisch richtig geformt sein und ausreichendes Hecheln 
ermöglichen. 

Art. 77 Verantwortung der Personen, die Hunde halten oder ausbilden 
Wer einen Hund hält oder ausbildet, hat Vorkehrungen zu treffen, damit der Hund 
Menschen und Tiere nicht gefährdet.  

Art. 78 Meldung von Vorfällen 
1 Tierärztinnen und Tierärzte, Ärztinnen und Ärzte, Tierheimverantwortliche, 
Hundeausbilderinnen und Hundeausbilder sowie Zollorgane sind verpflichtet, der 
zuständigen kantonalen Stelle Vorfälle zu melden, bei denen ein Hund: 

a. Menschen oder Tiere erheblich verletzt hat; oder 
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b. ein übermässiges Aggressionsverhalten zeigt.  
2 Die Kantone können die Meldepflicht auf weitere Personenkreise ausdehnen. 

Art. 79 Überprüfung und Massnahmen 
1 Die zuständige kantonale Stelle überprüft nach Eingang einer Meldung den 
Sachverhalt. Dazu kann sie Sachverständige beiziehen. 
2 Das BVET legt die Modalitäten der Überprüfung fest. 
3 Ergibt die Überprüfung, dass ein Hund eine Verhaltensauffälligkeit, insbesondere 
ein übermässiges Aggressionsverhalten, zeigt, so ordnet die zuständige kantonale 
Stelle die erforderlichen Massnahmen an.  
 
11. Abschnitt: Hauskatzen 

Art. 80  
1 Einzeln gehaltene Katzen müssen täglich Umgang mit Menschen oder Sichtkontakt 
mit Artgenossen haben.  
2 Gehege müssen den Anforderungen von Anhang 1 Tabelle 11 entsprechen.  
3 In Gehegen dürfen Katzen nur vorübergehend einzeln gehalten werden.  
4 In Gehegen gehaltene Katzen müssen sich, wenn möglich täglich, mindestens 
jedoch an fünf Tagen pro Woche, zeitweilig ausserhalb des Geheges bewegen 
können.  
5 Zuchtkater dürfen zwischen den Deckeinsätzen nicht in Gehegen gehalten werden. 
 
12. Abschnitt:  
Bewilligung von Aufstallungssystemen und Stalleinrichtungen 

Art. 81 Bewilligungspflicht 
1 Eine Bewilligung nach Artikel 7 Absatz 2 TSchG ist notwendig für serienmässig 
hergestellte Aufstallungssysteme und Stalleinrichtungen für Rinder, Schafe, Ziegen, 
Schweine, Hauskaninchen und Hausgeflügel. 
2 Bewilligt werden müssen folgende Stalleinrichtungen:  

a. Fütterungs- und Tränkeeinrichtungen; 
b. Bodenbeläge und Kotroste; 
c. Abschrankungen und Steuervorrichtungen; 
d. Anbindevorrichtungen; 
e. Nester; 
f. Sitzgelegenheiten für Hausgeflügel; 
g. andere Einrichtungen, mit denen die Tiere häufig in Berührung kommen. 
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3 Die Kosten für die Aus- oder Weiterbildung gehen zu Lasten der Betriebe oder der 
Tierhalterinnen und Tierhalter. 
 
2. Abschnitt: Ausbildungstypen und Berufsrichtungen 

Art. 192 Ausbildungstypen 
1 Als anerkannte Ausbildungen im Sinne dieser Verordnung gelten: 

a. eine fachspezifische Berufs- oder Hochschulausbildung oder eine Berufs- 
oder Hochschulausbildung mit einer fachspezifischen Weiterbildung;  

b. eine vom BVET anerkannte fachspezifische berufsunabhängige Ausbildung; 
c. eine vom BVET anerkannte fachspezifische Vermittlung von Kenntnissen 

oder Fähigkeiten.  
2 Als fachspezifisch gilt eine Ausbildung, wenn sie das für die Betreuung 
notwendige Wissen über die Bedürfnisse und das Verhalten der gehaltenen Tiere 
und den Umgang mit ihnen vermittelt.  

Art. 193 Ausbildungsnachweis 
1 Als Nachweis der Ausbildungen gelten: 

a. für eine Ausbildung nach Artikel 192 Absatz 1 Buchstabe a: Berufs- oder 
Hochschuldiplom; 

b. für eine Ausbildung nach Artikel 192 Absatz 1 Buchstabe b: Bestätigung, 
dass eine entsprechende Ausbildung absolviert wurde;  

c. für eine Ausbildung nach Artikel 192 Absatz 1 Buchstabe c: 
Sachkundenachweis. 

2 Die fachspezifische Berufs- oder Hochschulausbildung befreit von der 
berufsunabhängigen Ausbildung, die berufsunabhängige Ausbildung befreit vom 
Sachkundenachweis.  
3 Dem Sachkundenachweis nach Absatz 1 Buchstabe c gleichgestellt ist eine 
amtliche Bestätigung einer mindestens dreijährigen Erfahrung im Umgang mit der 
betreffenden Tierart. 
4 Das BVET kann ein Formular für den Nachweis der verlangten Ausbildung 
vorschreiben. 

Art. 194 Landwirtschaftliche Berufe  
1 Als landwirtschaftliche Ausbildung im Sinne dieser Verordnung gelten: 

a. die Ausbildung als Landwirtin oder Landwirt mit eidgenössischem 
Berufsattest nach Artikel 37 oder mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis 
nach Artikel 38 BBG 17;  

 
17  SR 412.10 
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3 Das EVD regelt Lernziele, Form, Inhalt und Umfang des theoretischen und des 
praktischen Teils der Ausbildung. 

Art. 198 Ausbildung mit Sachkundenachweis  
1 Die Ausbildung nach Artikel 192 Absatz 1 Buchstabe c vermittelt Grundkenntnisse 
oder praktische Fähigkeiten, die für die tiergerechte Haltung eines Tieres und den 
schonenden Umgang mit ihm erforderlich sind. 
2 Sie kann in Form eines Kurses oder Praktikums absolviert werden. 
3 Das EVD regelt Lernziele, Form, Inhalt und Umfang der Ausbildung. 
 
3. Abschnitt: Anerkennung und Organisation der Ausbildungen 

Art. 199 Anerkennung durch das BVET und die kantonale Behörde 
1 Das BVET anerkennt die fachspezifische berufsunabhängige Ausbildung nach 
Artikel 192 Absatz 1 Buchstabe b, die Ausbildung nach Artikel 192 Absatz 1 
Buchstabe c sowie die fachspezifische Weiterbildung für Detailhandelsfachpersonen 
im Zoofachhandel nach Artikel 103 Buchstabe b und veröffentlicht die Liste der 
anerkannten Ausbildungen. Es bestimmt über die Gleichwertigkeit ausländischer 
Ausbildungen nach den Artikeln 197 und 198. 
2 Es kann Organisationen mit der Durchführung oder der Qualitätskontrolle von 
Aus- und Weiterbildungen beauftragen. Pflichtenheft und Qualitätskriterien sind im 
Leistungsauftrag zu umschreiben.  
3 Die kantonale Behörde kann im Einzelfall eine andere als die verlangte Ausbildung 
anerkennen, wenn die betreffende Person nachweislich über vergleichbare 
Kenntnisse und Fähigkeiten oder über einen Beruf mit vergleichbaren 
Voraussetzungen verfügt. Sie kann bei Bedarf diese Personen verpflichten, eine 
ergänzende Ausbildung zu absolvieren. 
4 Die kantonale Behörde anerkennt im Tierversuchsbereich die Aus- und 
Weiterbildung sowie die Fortbildung. 

Art. 200 Anerkennungskriterien und Anerkennungsverfahren 
 1 Das Gesuch um Anerkennung einer Ausbildung nach Artikel 197 oder eines 
Kurses nach Artikel 198 Absatz 2 muss dem BVET zusammen mit der 
Dokumentation und dem Stundenplan in elektronischer Form zugestellt werden. 
2 Die Dokumentation muss Angaben über Lernziele, Form, Umfang und Inhalt der 
Ausbildung sowie über die Ausbildung und Berufserfahrung der Lehrkräfte 
enthalten. 
3 Die Anerkennung wird auf 5 Jahre befristet. 
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Art. 201 Organisation der fachspezifischen Ausbildungen 
1 Die Unternehmen, die Tiere gewerbsmässig transportieren, organisieren in 
Zusammenarbeit mit den Fachverbänden Aus- und Fortbildungskurse für den 
Transport von Tieren.  
2 Betriebe, die Tiere schlachten, organisieren in Zusammenarbeit mit den 
Fachverbänden Aus- und Fortbildungskurse für den Umgang mit Schlachttieren.  
3 Institute und Laboratorien, die Tierversuche durchführen, organisieren in 
Zusammenarbeit mit den Fachvereinigungen Aus-, Weiter- und Fortbildungskurse 
für den Umgang mit Versuchstieren und die Durchführung von Tierversuchen. 
4 Die kantonale Fachstelle stellt die Aus- und Weiterbildung der für den 
Strassenverkehr zuständigen Vollzugsorgane sicher.  

Art. 202 Prüfung 
1 Die Ausbildung von Tiertransport- und von Schlachthofpersonal ist mit einer 
Prüfung abzuschliessen. 
2 Das EVD erlässt die Prüfungsvorschriften. 
 
4. Abschnitt:  
Anforderungen an die Ausbilderinnen und Ausbilder im Bereich 
Tierhaltung 

Art. 203 Ausbilderinnen und Ausbilder von Tierhalterinnen und Tierhaltern  
1 Wer Tierhalterinnen und Tierhaltern eine Ausbildung nach Artikel 192 Absatz 1 
Buchstabe b oder c über die Haltung von Tieren und den Umgang mit ihnen 
vermittelt, muss über eine Ausbildung nach Artikel 197 und über mindestens drei 
Jahre Erfahrung im Umgang mit der betreffenden Tierart verfügen. Die Ausbildung 
ist mit einer Prüfung abzuschliessen. Das EVD erlässt die Prüfungsvorschriften.  
2 Das BVET anerkennt Kurse für die Ausbildung von Ausbilderinnen und 
Ausbildern, wenn sie zusätzlich zu den Anforderungen nach Artikel 197 folgende 
Inhalte vermitteln: 

a. didaktisches und rechtliches Grundwissen; 
b. Grundlagen der Erwachsenenbildung; 
c. Kursorganisation. 

3 Die Ausbildung muss bei einer Organisation nach Artikel 205 absolviert werden. 

Art. 204 Ausbilderinnen und Ausbilder für Eingriffe unter 
 Schmerzausschaltung  
Wer Tierhalterinnen und Tierhaltern eine Ausbildung nach Artikel 32 zur Vornahme 
von Eingriffen unter Schmerzausschaltung vermittelt, muss über ein tierärztliches 
Diplom verfügen.  
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Tabelle 10 Hunde Anhang 1   
  Adulte Hunde 

  bis 20 kg 20 - 45 kg über 45 kg 
     

1 Boxe
1)

    
11 Höhe m 2 2 2 
12 Grundfläche für 2 Hunde  m2 4 8 10 
13 Grundfläche für jeden weiteren Hund  m2 2 4 5 

     
     

2 Zwinger
2)      

21 Höhe m 1,8 1,8 1,8 
22 Grundfläche für 1 Hund  m2 6 8 10 
23 Grundfläche  für 2 Hunde  m2 10 13 16 
24 Grundfläche für jeden weiteren Hund  m2 3 4 6 
     

     
     

 
Anmerkungen zu Tabelle 10 - Hunde    

     
     

1) Für Hunde, die in keine Gruppe eingegliedert werden können oder sich mit keinem Artgenossen vertragen, ist die Mindestboxenfläche für zwei Hunde 
einzuhalten. 

2) Soll eine Hündin mit einem Körpergewicht von weniger als 20 kg bzw. zwischen 20 und 45 kg bzw. von mehr als 45 kg mit ihrem Wurf im Zwinger gehalten 
werden, so muss ihr bis zum Absetzen zusätzlich zur Zwingerfläche eine frei zugängliche Boxe von 2 m2 bzw. 4 m2 bzw. 5 m2 angeboten werden. 
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